
Neben den Höchstgerichten gibt es
noch andere letztinstanzliche
Behörden, wie die Unabhängigen

Verwaltungssenate (UVS) oder den Un-
abhängigen Bundesasylsenat (UBAS).
Diese Behörden sind Kollegialbehörden
mit richterlichem Einschlag – Verwal-
tungsbehörden, die im ordentlichen
Rechtsweg letztinstanzlich entscheiden.
Gegen deren Entscheidungen gibt es die
außerordentlichen Rechtsmittel, die
beim Verwaltungs- oder Verfassungs-
gerichtshof erhoben werden können.
Diese Gerichte können solche Entschei-
dungen unter gewissen Umständen auf-
heben.

OBERSTER GERICHTSHOF

Die Stellung des Obersten Gerichts-
hofs (OGH) ist in Artikel 92 der Bun-
desverfassung verankert. Nach dieser
Bestimmung entscheidet der OGH in

letzter, somit oberster Instanz in Zivil-
und Strafsachen. Diese verfassungs-
mäßige Verankerung ist zum einen not-
wendig, um dem OGH seinen Bestand
zu garantieren, zum anderen erforder-
lich, um die Einheitlichkeit der Recht-
sprechung zu garantieren und somit
Rechtssicherheit zu schaffen. Würde es
verschiedene letztinstanzliche Gerichte
geben, dann könnte jedes ein und den-
selben Rechtsfall anders entscheiden. 

Um die Richter am OGH nicht über-
mäßig zu belasten und raschere Ent-
scheidungen zu gewährleisten, wurden
einfachgesetzlich Zugangsbeschränkun-
gen für den Rechtszug an den OGH ein-
geführt.

Diese Zugangsbeschränkungen sind
in zweierlei Hinsicht gegeben: Zunächst
besteht ein Zulassungssystem. Die
zweite Instanz hat bereits in ihrer Ent-
scheidung auszusprechen, ob ein
Rechtsmittel an den OGH möglich ist.

An diesen Ausspruch ist allerdings der
OGH nicht gebunden. Die Zulassung
wird dann möglich sein, wenn einerseits
der Streitwert einen gewissen Betrag
übersteigt und andererseits, wenn die
Entscheidung von der Lösung einer
Rechtsfrage des materiellen Rechts oder
des Verfahrensrechts abhängt, deren
fallbezogenen Lösung erhebliche Be-
deutung im Dienste der Wahrung der
Rechtseinheit, Rechtssicherheit oder
Rechtsentwicklung zukommt. Außer-
dem ist eine Anrufung des OGH mög-
lich, wenn noch keine höchstgerichtli-
che Entscheidung zu der betreffenden
Rechtsfrage vorliegt. Hingegen ist in all
jenen Rechtssachen, deren Streitgegen-
stand 4.000 Euro nicht übersteigt, ein
Rechtszug an den OGH ausgeschlossen.

Neben der Kompetenz der ordentli-
chen Gerichtsbarkeit hat der OGH eine
Vielzahl weiterer Aufgaben. Er ist letz-
te Instanz im Bereich des Dienst- und
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Verfassungsrichter kontrollieren die Einhaltung der Bundesverfassung.

Österreichs höchste Richter
Der Oberste Gerichtshof, der Verfassungsgerichtshof und der Verwaltungsgerichtshof sind die drei

Höchstgerichte in Österreich.



Disziplinarrechts für Richter und Nota-
re. Im Rahmen des Disziplinarrechts
gegen Rechtsanwälte steht dem OGH
eine Mitwirkungskompetenz zu. Durch
das OGH-Gesetz (OGHG) ist vorgese-
hen, dass der OGH zu Gesetzesentwür-
fen auf Wunsch des Bundesministers
für Justiz Stellungnahmen in Form von
Gutachten im Zivil- und Strafbereich
erstellt. Hiefür sind eigene Begutach-
tungssenate eingerichtet. Beim OGH ist
ein Evidenzbüro zu führen, das mit der
Erfassung der Entscheidungen des OGH
im Rahmen einer allgemein zugäng-
lichen Datenbank betraut ist. Ende 2004
enthielt die Judikatsammlung rund
79.000 Entscheidungen im Volltext und
120.000 Rechtssätze.

Mitglieder des OGH sind der Präsi-
dent, der Vizepräsident, die Senatsvor-
sitzenden und die Räte. In Ausübung
der Gerichtsbarkeit in Arbeits- und So-
zialrechtssachen hat der OGH in seinen
Entscheidungen den Zusatz „in Arbeits-
und Sozialrechtssachen“ beizufügen.

Die Ernennung zum OGH-Richter er-
folgt über einen Dreiervorschlag des
Personalsenats des OGH durch den
Justizminister. Dieser ist zwar an den
Dreiervorschlag nicht gebunden, hält
sich jedoch de facto daran. Kandidaten
des Dreiervorschlags sind zumeist
Richter eines Oberlandesgerichts oder
Mitglieder der Generalprokuratur. Ende
2004 wirkten am OGH 57 richterliche
Mitglieder und 34 weitere Bedienstete
(Assistenzpersonal). Der Oberste Ge-

richtshof entscheidet grundsätzlich in
Senaten. Regelfall ist der einfache Se-
nat mit fünf Richtern. Auch im Strafbe-
reich entscheidet der OGH in Senaten
zu fünf Richtern. Über Rechtsfragen
grundsätzlicher Bedeutung entscheidet
ein verstärkter Senat mit elf Richtern,
wenn die Entscheidung ein Abgehen
von der ständigen Rechtsprechung des
OGH oder von der zuletzt ergangenen
Entscheidung eines verstärkten Senats
bedeutet, bzw. wenn in dieser Rechts-
frage keine einheitliche Rechtsprechung
des OGH besteht. Die in Entscheidun-
gen von verstärkten Senaten ausgespro-
chene Rechtsansicht bindet somit den
OGH bei weiteren Entscheidungen in
dieser Frage; davon kann nur durch eine
neuerliche Entscheidung eines verstärk-
ten Senates abgegangen werden. Ent-
scheidungen verstärkter Senate sind in
der Rechtspraxis von weittragender Be-
deutung für die gesamte Judikatur. 

Seit Inkrafttreten  des OGHG 1969
ergingen rund 60 Entscheidungen durch
verstärkte Senate. Über bestimmte for-
melle Angelegenheiten entscheidet ein
Drei-Richter-Senat, der stets mit Be-
rufsrichtern besetzt ist. Derzeit bestehen
beim OGH insgesamt 16 Senate, und
zwar 10 Senate für letztinstanzliche
Rechtsmittelentscheidungen in Zivilsa-
chen, 5 Senate in Strafsachen und ein
Senat als Kartellobergericht.

Beim Obersten Gerichtshof gibt es
anders als bei den unterinstanzlichen
Gerichten keine  Laienbeteiligung. Fol-
gende Ausnahmen bestehen: Dem Kar-

tellobergerichtssenat gehören bloß drei
Berufsrichter an, die zwei anderen
Richter sind fachkundige Laienrichter.
In Arbeits- und Sozialrechtssachen tre-
ten zu drei Berufsrichtern zwei Laien-
richter hinzu. In Arbeits- und Sozial-
rechtsachen besteht weiters der ver-
stärkte Senat aus sieben Berufsrichtern
und vier Laienrichtern.

Tätigkeitsbereich. Im OGHG wird
geregelt, dass sich der OGH eine Ge-
schäftsverteilung für die Dauer eines
Jahres zu geben hat. 

Die zivilprozessualen Rechtsmittel
an den OGH sind die Revision gegen
Urteile der Berufungsgerichte, der Re-
visionsrekurs gegen Beschlüsse der 2.
Instanz und der Rekurs gegen beru-
fungsrechtliche Formalbeschlüsse.

In Strafsachen entscheidet der OGH
über so genannte Nichtigkeitsbeschwer-
den (im Rahmen eines öffentlichen Ge-
richtstags), somit über Schuldsprüche
von Schöffen oder Geschworenenge-
richten, über verbundene Berufungen
und verbundene Beschwerden, wenn
das Urteil sowohl mit Nichtigkeitsbe-
schwerde als auch mit Berufung ange-
fochten wird, über Grundrechtsbe-
schwerden und über Nichtigkeitsbe-
schwerden zur Wahrung des Gesetzes,
die der Generalprokurator erhebt, sowie
über Beschwerden gegen einzelne ober-
landesgerichtliche Beschlüsse. 

Prinzipiell ist in Österreich im Zivil-
bereich ein Drei-Instanzen-Rechtszug,
im Strafbereich ein Zwei-Instanzen-Zug
vorgesehen, wobei der OGH als dritte
Instanz bzw. zweite Instanz nur unter
gewissen Voraussetzungen angerufen
werden kann.

Erste Instanz im Zivilbereich ist ent-
weder ein Bezirksgericht oder ein Lan-
desgericht, zweite Instanz ist für Ent-
scheidungen des Bezirksgerichtes das
übergeordnete Landesgericht. Für Ent-
scheidungen des Landesgerichtes ist das
übergeordnete Oberlandesgericht zu-
ständig. Im strafgerichtlichen Bereich
ist, falls ein Einzelrichter am Bezirksge-
richt entscheidet, ein Dreirichtersenat
am Landesgericht als Berufungsinstanz,
falls ein Einzelrichter eines Landesge-
richtes entscheidet, ein Dreirichtersenat
am Oberlandesgericht als Berufungs-
instanz zuständig. Gegen Urteile eines
Schöffen- bzw. Geschworenengerichtes
ist der OGH Rechtsmittelinstanz für
Nichtigkeitsbeschwerden.

Ein wichtiger Aspekt der Tätigkeit
des OGH ist dessen eingeschränkte
Überprüfungskompetenz: So ist ihm ei-
ne Überprüfung der Tatfrage verwehrt.
Am Ende jedes Jahres hat der OGH ei-
nen Tätigkeitsbericht zu erstellen. In
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Justizpalast: Sitz des Obersten Gerichtshofs.



diesen können auch Anregungen zu
Maßnahmen der Gesetzgebung aufge-
nommen werden.

Der OGH kann nicht nur der Judika-
tive Empfehlungen zur notwendigen
Gesetzgebung geben, sondern ist im
Rahmen der ständigen Kontrolle und
Überprüfung der Judikative verpflich-
tet, beim Verfassungsgerichtshof einen
Antrag auf Aufhebung eines Gesetzes
zu stellen, falls er Bedenken hinsicht-
lich der Verfassungskonformität des be-
treffenden Gesetzes hat.

VERWALTUNGSGERICHTSHOF

Dem Verwaltungsgerichtshof obliegt
die gerichtliche Kontrolle der Gesetz-
mäßigkeit der Verwaltung. Er dient da-
mit der Sicherung der Gesetzmäßigkeit
der gesamten Verwaltung. Der Verwal-
tungsgerichtshof ist jedoch nicht für die
Überprüfung der Rechtmäßigkeit von
Urteilen oder Beschlüssen der Gerichte
zuständig. Kompetenzen und Organisa-
tionsnormen des VwGH finden sich in
der Bundesverfassung und in einfachge-
setzlichen Regelungen, wie dem Ver-
waltungsgerichtshofgesetz und der auf-
grund dieses Gesetzes ergangenen Ge-
schäftsordnung.

Personelle Zusammensetzung. Der
VwGH besteht aus einem Präsidenten,
einem Vizepräsidenten und der erfor-

derlichen Zahl von sonstigen Mitglie-
dern (Senatspräsidenten und Räten).
Die Richter am VwGH sind wie andere
Richter unabhängig, unabsetzbar und
unversetzbar, soweit sie richterliche
Tätigkeiten ausüben. Voraussetzung zur
Ernennung zum Mitglied des VwGH ist
der Abschluss des juristischen Studiums
und eine juristische berufliche Praxis
von mindestens zehn Jahren. Die zu er-
nennenden Mitglieder müssen nicht alle
Richter sein, allerdings ist zu beachten,
dass mindestens ein Drittel der Mitglie-
der die Befähigung zum Richteramt ha-
ben muss. 

Die Richterinnen und Richter wer-
den vom Bundespräsidenten auf Vor-
schlag der Bundesregierung ernannt.
Die Bundesregierung erstattet ihre Vor-
schläge, soweit es sich nicht um die
Stelle des Präsidenten oder des Vizeprä-
sidenten handelt, auf Grund von bin-
denden Dreiervorschlägen der Vollver-
sammlung des Verwaltungsgerichts-
hofs.

Um das föderalistische Prinzip zu
stärken, muss mindestens ein Viertel
der Richter aus den Bundesländern
stammen. Für ihr Dienstverhältnis gel-
ten dieselben gesetzlichen Regelungen
wie für die Richter des Obersten Ge-
richtshofs. Sie treten nach Vollendung
des 65. Lebensjahres in den Ruhestand.

Insgesamt gibt es derzeit 63 Richter
am VwGH, sie tragen den Titel
„Hofrat“. Dazu kommen derzeit 113

nicht richterliche Bedienstete. Davon
bilden die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter einen wesentlichen Anteil. Ihre Auf-
gabe besteht vor allem in der Unterstüt-
zung der Richter bei der Ausarbeitung
von Entscheidungen. Daneben sind sie
im Evidenzbüro, das für die Registrie-
rung der Erkenntnisse des VwGH ein-
gerichtet ist, bei der Erarbeitung der
Rechtsprechungsdokumentation tätig
und führen das Protokoll bei den Bera-
tungen der Senate. Zur Zeit sind beim
Verwaltungsgerichtshof 24 Juristinnen
und Juristen als wissenschaftliche Mit-
arbeiter tätig. 

Tätigkeitsbereich. Der VwGH hat
sich eine jährlich ändernde Geschäfts-
verteilung zu geben.

Er erkennt wie der OGH in Senaten.
Diese bestehen in der Regel aus fünf
Mitgliedern, in Verwaltungsstrafsachen
aus drei Mitgliedern. In bestimmten
Fällen hat ein Dreiersenat zu entschei-
den, etwa wenn die zu entscheidende
Rechtsfrage durch die bisherige Recht-
sprechung klargestellt ist.

Ähnlich wie beim OGH gibt es beim
VwGH die Möglichkeit eines verstärk-
ten Senats. Dieser hat zu entscheiden,
falls die beabsichtigte Entscheidung ein
Abgehen von der bisherigen Rechtspre-
chung bedeuten würde oder die zu lö-
sende Rechtsfrage bisher in der Recht-
sprechung des VwGH nicht einheitlich
beantwortet wurde.
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Rechtsprechungsorgan des Verfassungsgerichtshofs ist das aus allen Mitgliedern bestehende Plenum.



Beschwerden. Im Rahmen seiner
Kompetenzen hat der VwGH über un-
terschiedliche Arten von Beschwerden
zu entscheiden: 
• Bescheidbeschwerden (Beschwerden,
mit denen die Rechtswidrigkeit von Be-
scheiden der Verwaltungsbehörden be-
hauptet wird),
• Säumnisbeschwerden (Beschwerden,
mit denen eine Verletzung der Entschei-
dungspflicht der Verwaltungsbehörden
behauptet wird), 
• Weisungsbeschwerden.

Nach Ausschöpfung des Instanzen-
zugs wird im Rahmen der Bescheidbe-
schwerde die Verletzung eines subjekti-
ven Rechtes behauptet, die den Be-
scheid rechtswidrig werden ließe. Ein
Bescheid ist dann rechtswidrig, wenn er
gegen materielles oder formelles Recht
– auch EU-Recht – verstößt. Weiters
darf gegen den Bescheid kein ordentli-
ches Rechtsmittel mehr möglich sein. 

Mit der Säumnisbeschwerde wird ein
Versäumen einer Verwaltungsbehörde
geltend gemacht. Sie richtet sich nur ge-
gen die Säumnis bei Erlassung eines
Bescheides, nicht gegen Formen ande-
rer Untätigkeit, wie das Nichtausstellen
einer Urkunde oder die Nichterteilung
einer Auskunft.

Das Rechtsmittel der Beschwerde an
den VwGH ist ein außerordentliches
Rechtsmittel. Es kommt ihm zumeist
keine aufschiebende Wirkung zu; der
im Instanzenzug zuletzt ergangene Be-
scheid ist ohne Aufschub vollstreckbar.
Der VwGH kann allerdings auf Antrag
der Beschwerde eine aufschiebende
Wirkung zuerkennen. Die Beschwerde
an den VwGH ist prinzipiell durch ei-
nen Rechtsanwalt zu unterfertigen, es
besteht somit absoluter Anwaltszwang.
Im weiteren Verfahren können die Par-
teien ihre Sache selbst führen. 

Der VwGH hat die Möglichkeit, die
Behandlung einer Beschwerde abzuleh-
nen, wenn nur eine geringe Geldstrafe
verhängt wurde und die Entscheidung
nicht von der Lösung einer Rechtsfrage
abhängt, der grundsätzliche Bedeutung
zukommt. Sollte eine Ablehnung nicht
erfolgen, so nimmt der Verwaltungsge-
richtshof seine Entscheidungsaufgabe in
Form von gerichtlichen Verfahren
wahr, in denen einander als Parteien der
Beschwerdeführer und die belangte
Behörde gegenüberstehen.

Beschwerdeführer ist diejenige Per-
son, die behauptet, durch den Bescheid
einer Verwaltungsbehörde in ihren
Rechten verletzt zu sein. Belangte
Behörde ist jene Bundes-, Landes-, Ge-
meinde- oder sonstige staatliche Behör-
de, die den Bescheid in letzter Instanz
erlassen hat. Wesentlich ist allerdings,
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dass in Bescheidbeschwerdeverfahren
der VwGH nicht zur Kontrolle des von
der belangten Behörde angenommen
Sachverhalts berufen und an diesen ge-
bunden ist. Er nimmt lediglich eine
Rechtskontrolle vor.

Die Entscheidung des VwGH ist das
förmliche Erkenntnis, mit welchem er
der Bescheidbeschwerde stattgibt und
den Bescheid aufhebt, sofern der Be-
scheid rechtswidrig ist oder die belangte
Behörde unzuständig war oder Verfah-
rensmängel vorliegen. Der VwGH kann
selbstverständlich aber auch einer Be-
schwerde nicht stattgeben und diese ab-
weisen. Kommt der VwGH im Falle ei-
ner Säumnisbeschwerde zu dem
Schluss, dass tatsächlich Säumnis vor-
liegt, so entscheidet er in einem solchen
Verfahren in der Sache selbst, er erlässt
also an der Stelle der Verwaltungs-
behörde den Bescheid. Sollte der Ver-
waltungsgerichtshof dem Beschwerde-
führer Recht geben, so hebt er den als
gesetzwidrig erkannten Bescheid der
belangten Behörde auf. Diese muss
dann – unter Bindung an die Rechtsan-
sicht des Verwaltungsgerichtshofs – ei-
nen Ersatzbescheid erlassen. Kommt
der Verwaltungsgerichtshof zum Ergeb-
nis, dass die behauptete Rechtswidrig-
keit des Bescheides nicht vorliegt, so
wird die Beschwerde abgewiesen.

VERFASSUNGSGERICHTSHOF

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH)
ist ebenso wie der VwGH eine Rechts-
schutzeinrichtung. Seine Kompetenzen
sind vollständig (taxativ) in der Bundes-
verfassung geregelt. Hinsichtlich der
Organisation und des Verfahrens wur-
den ein eigenes VfGH-Gesetz sowie ei-
ne Geschäftsordnung erlassen.

Dem Verfassungsgerichtshof obliegt
es, die Einhaltung der Verfassung zu
kontrollieren. Durch seine Aufgabe als
Grundrechtsgerichtshof und seine Zu-
ständigkeit zur Prüfung von Gesetzen
und Verordnungen ist er dazu berufen,
den Bestand der demokratisch-rechts-
staatlichen Grundordnung zu sichern.
Zur Beachtung der Verfassung sind alle
staatlichen Stellen und sonstige Institu-
tionen verpflichtet, die staatliche Funk-
tionen wahrnehmen. Für den Fall einer
behaupteten Verletzung der Verfassung
durch diese ist der Verfassungsgerichts-
hof von der Bundesverfassung als jenes
Organ eingerichtet, das darüber endgül-
tig zu entscheiden und gegebenenfalls
Abhilfe zu schaffen hat. Aus diesem
Grund wird er oft als Verfassungshüter
bezeichnet. Der VfGH wird grundsätz-
lich nur auf Antrag tätig. 

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 3-4/06

SEE THE WORLD IN A NEW LIGHT

OSRAM Ges.m.b.H.
Verkauf Österreich/Slowenien
Lemböckgasse 49/C/5
A-1231 Wien
Tel.: +43(0)1/68 068-0
Fax +43(0)68 068-7
E-Mail: info@osram.at



Personelle Zusammensetzung. Der
Verfassungsgerichtshof besteht aus ei-
nem Präsidenten, einem Vizepräsiden-
ten und zwölf weiteren Mitgliedern so-
wie sechs Ersatzmitgliedern. Von den
Mitgliedern des VfGH sind einige in ei-
ner besonderen Funktion auf die Dauer
von jeweils drei Jahren in geheimer
Wahl sämtlicher VfGH-Richter ge-
wählt. Sie haben als ständige Referen-
ten die Erledigung der zugeteilten
Rechtssachen vorzubereiten. 

Die Mitglieder des VfGH werden
vom Bundespräsidenten ernannt. Im
Einzelnen erfolgt die Ernennung des
Präsidenten, Vizepräsidenten und sechs
weiterer Mitglieder sowie dreier Ersatz-
mitglieder auf Vorschlag der Bundesre-
gierung, die dreier weiterer Mitglieder
und zweier Ersatzmitglieder aufgrund
von Vorschlägen des Nationalrates so-
wie die Ernennung dreier Mitglieder
und eines Ersatzmitglieds aufgrund von
Vorschlägen des Bundesrates.

Voraussetzung für die Ernennung ist
der Abschluss des juristischen Studiums
und – ebenso wie beim VwGH – eine
einschlägige juristische Berufspraxis
von mindestens zehn Jahren. Während
der Nationalrat und der Bundesrat Juri-
sten jedweder Berufssparte (also auch
Rechtsanwälte, Notare oder in der Wirt-
schaft oder in Verbänden tätige Perso-
nen) vorzuschlagen berechtigt sind, darf
die Bundesregierung nur Personen vor-
schlagen, die Richter, Verwaltungsbe-
amte oder Professoren eines rechtswis-
senschaftlichen Faches an einer Univer-
sität sind. Drei Mitglieder des VfGH
und zwei Ersatzmitglieder müssen ihren
Wohnsitz außerhalb von Wien haben.
Der Präsident, der Vizepräsident, zwei
Referenten und zwei Ersatzmitglieder
müssen ihren Wohnsitz in Wien haben.

Die Mitglieder einschließlich des
Präsidenten und des Vizepräsidenten,
sowie die Ersatzmitglieder üben ihre
Funktion als Verfassungsrichter
grundsätzlich neben ihrem angestamm-
ten Beruf aus. Das Amt des VfGH-
Richters endet mit der Vollendung des
70. Lebensjahrs. Für die Mitglieder und
Ersatzmitglieder des Verfassungsge-
richtshofs gelten die richterlichen Ga-
rantien der Unabhängigkeit, Unabsetz-
barkeit und Unversetzbarkeit, d. h. sie
sind in Ausübung ihres Amtes an keine
Weisungen gebunden und werden nicht
für eine bestimmte Funktionsperiode er-
nannt. Das Amt endet am 31. Dezember
jenes Jahres, in dem der Richter das 70.
Lebensjahr vollendet hat. Im Übrigen
kann ein Mitglied oder Ersatzmitglied
seines Amtes nur durch eine Entschei-
dung des Verfassungsgerichtshofs
selbst enthoben werden. 

Der Präsident hat – bei voller Wah-
rung der Unabhängigkeit der Mitglieder
– auf eine möglichst einheitliche Recht-
sprechung hinzuwirken. Er leitet den
Verfassungsgerichtshof und überwacht
die Geschäftsführung. Zu den Leitungs-
geschäften gehören neben den die
Rechtsprechung betreffenden Angele-
genheiten die Vertretung des Gerichts-
hofs nach außen und die Justizverwal-
tung. Zu dieser zählen alle Angelegen-
heiten, die die innere Organisation, das
Personal, das Budget und die Dienstauf-
sicht des Gerichtshofs betreffen. Auch
beim VfGH ist ein Evidenzbüro einge-
richtet, dessen Hauptaufgabe die über-
sichtliche Erfassung und datenbankge-
rechte Aufbereitung sämtlicher Ent-
scheidungen des VfGH ist.

Im Rahmen der Justizverwaltung ist
der Bundeskanzler gegenüber dem Prä-
sidenten des VfGH übergeordnetes Jus-
tizverwaltungsorgan ist.

Unterstützt werden die Verfassungs-
richter und Verfassungsrichterinnen von
rund 80 Personen (Juristen und Nichtju-
risten). Zur Unterstützung bei der
Wahrnehmung der Rechtsprechung ver-
fügt der Verfassungsgerichtshof über
den wissenschaftlichen Dienst, beste-
hend aus qualifizierten Juristinnen und
Juristen, die in der Regel mehrere Jahre
ihrer beruflichen Laufbahn am Verfas-
sungsgerichtshof verbringen. Sie führen
unter der Leitung der ständigen Refe-
renten das Vorverfahren und unterstüt-
zen diese bei der Erstellung der Ent-
scheidungsentwürfe. Ihnen obliegen
ferner die Protokollführung in den nicht
öffentlichen Sitzungen und den öffentli-
chen Verhandlungen des Verfassungs-
gerichtshofs sowie die Betreuung der
Ausfertigung der Entscheidungen. 

Tätigkeitsbereich. Auch der Verfas-
sungsgerichthof erkennt über Be-
schwerden gegen Bescheide der Ver-
waltungsbehörden; er prüft diese aller-
dings unter dem Gesichtspunkt, ob der
Beschwerdeführer in einem Grundrecht
verletzt wurde. Liegt eine solche Ver-
fassungsrechtswidrigkeit nicht vor, so
tritt der VfGH über Antrag des Be-
schwerdeführers die Beschwerde dem
Verwaltungsgerichtshof zur Entschei-
dung darüber ab, ob eine sonstige
Rechtswidrigkeit vorliegt. Dem Verfas-
sungsgerichtshof sind durch die Bun-
desverfassung viele unterschiedliche
Kompetenzen eingeräumt. Diese rei-
chen von der Prüfung von Gesetzen und
Verordnungen bis zur Bescheidprüfung,
von der Entscheidung bestimmter Zu-
ständigkeitsstreitigkeiten bis zur Lö-
sung von Finanzausgleichsstreitigkeiten
und von der Kontrolle von Wahlen bis
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zur rechtlichen Kontrolle oberster
Staatsorgane.

Plenum. Rechtsprechungsorgan des
VfGH ist das aus allen Mitgliedern be-
stehende Plenum. Allerdings werden
auch kleine Senate gebildet. Der VfGH
ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzen-
de und wenigstens acht Mitglieder an-
wesend sind. Beratung und Abstim-
mung  des VfGH sind nicht öffentlich.

Der Verfassungsgerichtshof ent-
scheidet grundsätzlich in voller Beset-
zung, im Plenum, somit in Anwesenheit
des Präsidenten, des Vizepräsidenten
und der übrigen zwölf Mitglieder. Alle
Fälle von grundlegender Bedeutung
werden in dieser Besetzung behandelt.
Fälle, bei denen vor allem Rechtsfragen
zu lösen sind, deren Bedeutung nicht
über den konkreten Einzelfall hinaus-
geht oder die in früheren Entscheidun-
gen bereits gelöst wurden, werden –
nicht zuletzt auf Grund der großen An-
zahl von Anträgen und Beschwerden,
die jährlich an den Verfassungsgerichts-
hof herangetragen werden – im so ge-
nannten „Kleinen Senat“ entschieden.
In der Praxis besteht dieser aus dem
Präsidenten, dem Vizepräsidenten und
vier zu ständigen Referenten gewählten
Mitgliedern. Jedes Mitglied kann je-
doch verlangen, dass ein für den Klei-
nen Senat vorgesehener Fall im Plenum
beraten wird.

Die Sitzungen des Verfassungsge-
richtshofs werden vom Präsidenten
nach Bedarf angeordnet. In der Praxis
hat sich ein so genanntes Sessions-
system herauskristallisiert. Dies bedeu-
tet, dass der Verfassungsgerichtshof in
der Regel nicht zu bestimmten Wochen-
tagen tagt, sondern konzentriert zu be-
stimmten Zeiten, nämlich viermal im
Jahr (im März, Juni, Oktober und im
Dezember) für jeweils drei Wochen
ständig. Diese Zeit ist der intensiven
Beratung und Verhandlung der zwi-
schen den Sessionen vorbereiteten
Rechtsfälle gewidmet. Im Bedarfsfall
setzt der Präsident auch eine ein- oder
mehrtägige Zwischensession an. 

An den Verfassungsgerichtshof wer-
den jährlich zwischen 2.000 und 3.000
Fälle herangetragen. Die durchschnittli-
che Verfahrensdauer beträgt rund neun
Monate.

Im Verfahren vor dem VfGH ist
zunächst ein schriftlicher Antrag einzu-
bringen. Am Beginn jedes verfassungs-
gerichtlichen Verfahrens steht ein ein-
leitender Schriftsatz, der – je nach Ver-
fahrensart – als Beschwerde, Antrag,
Klage, Wahlanfechtung oder Anklage
bezeichnet wird. Da absoluter Anwalts-
zwang herrscht, muss der Antrag von

einem Rechtsanwalt unterfertigt sein.
Im weiteren Verfahren kann der An-
tragsteller sich dann selbst vertreten.
Nach Antragseinbringung wird die An-
gelegenheit einem Referenten zugewie-
sen. Dieser bereitet die mündliche Ver-
handlung vor und gibt der belangten
Behörde Gelegenheit zur Gegenschrift.
In der Regel hat eine mündliche öffent-
liche Verhandlung stattzufinden. Der
Gerichtshof kann aber in bestimmten
Fällen davon absehen. 

Im Allgemeinen findet eine öffentli-
che mündliche Verhandlung daher nur
zwecks weiterer Klärung des Sachver-
halts oder Erörterung noch offener
rechtlicher Fragen oder wegen der Be-
deutung des Falles statt. Entscheidun-
gen werden grundsätzlich mit Stimmen-
mehrheit gefasst. Der Vorsitzende
stimmt nur bei Stimmengleichheit mit,
er besitzt das Dirimierungsrecht. Das
Erkenntnis soll unmittelbar nach
Schluss der Verhandlung gefällt und
mündlich verkündet werden, was je-
doch meist nicht der Fall ist. 

Häufigster Anrufungsgrund an den
VfGH sind Bescheidbeschwerden nach
Art. 144 B-VG, so genannte „B-Verfah-
ren“. Bescheidbeschwerden sind Be-
schwerden gegen letztinstanzliche Be-
scheide einer Verwaltungsbehörde,
wenn der Beschwerdeführer behauptet,
durch diesen Bescheid in einem verfas-
sungsgesetzlich gewährleisteten Recht
oder durch die Anwendung einer ge-
setzwidrigen Verordnung oder eines
verfassungswidrigen Gesetzes verletzt
worden zu sein.

Auch hier ist wie bei der Bescheid-
beschwerde beim VwGH wesentlich,

dass der Instanzenzug erschöpft ist und
kein ordentliches Rechtsmittel mehr
zulässig ist. Auch die Beschwerde an
den VfGH ist ein außerordentliches
Rechtsmittel, dem grundsätzlich keine
aufschiebende Wirkung zukommt; diese
kann allerdings auf Antrag gewährt
werden. Die Beschwerde muss inner-
halb von sechs Wochen nach Zustellung
des in letzter Instanz ergangenen Be-
scheides durch einen Rechtsanwalt ein-
gebracht werden. 

Voraussetzung für die Zuständigkeit
des Verfassungsgerichtshofs zur Über-
prüfung eines Bescheides ist, dass der
von einem Bescheid Betroffene behaup-
tet, durch den angefochtenen Bescheid
in einem verfassungsgesetzlich gewähr-
leisteten Recht, somit einem Grundrecht
und/oder wegen Anwendung insbeson-
dere eines verfassungswidrigen Geset-
zes oder einer gesetzwidrigen Verord-
nung in seinen Rechten verletzt worden
zu sein. Zu überprüfen, ob der Be-
schwerdeführer durch den Bescheid in
seinen einfachgesetzlich gewährleiste-
ten Rechten verletzt worden ist, ist in-
des dem Verwaltungsgerichtshof vorbe-
halten. Keine Zuständigkeit des Verfas-
sungsgerichtshofs besteht zur Überprü-
fung von Akten der Gerichtsbarkeit. 

Neben diesen Bescheidprüfungsver-
fahren wird der VfGH am häufigsten
für Gesetzesprüfungsverfahren nach
Art. 140 B-VG, wobei Gesetze auf Ver-
fassungswidrigkeit geprüft werden und
Verordnungsprüfungsverfahren nach
Art. 139 B-VG, wobei Verordnungen
auf Gesetzwidrigkeit geprüft werden.
Genaue statistische Angaben enthält der
jährliche Tätigkeitsbericht. 

Philipp J. Graf
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Alte „Böhmische Hofkanzlei“ am Judenplatz in der Wiener Innenstadt: Sitz des 
Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs.


